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- NICHTVERTRAULICHES DOKUMENT -
- BeSChlusskammer 4 ­ Version enthält keine 

Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse 

BK4-12-364 

Beschluss 

In dem VelWaUungsverfahren 

auf Grund des Antrags 

der Siemens AG, Otto~Hahn-Ring 6, 81739 München, vertreten durch den Vorstand, 

Antragstellerin, 

vom 21.12.2011, wegen der Genehmigung einer Befreiung von den Netzentgelten nach 

§ 19 Abs. 2 S. 2 und :3 StromNEV. 

außerdem verfahrensbeteilIgt: 

die SWM Infrastruktur GmbH. Emmy-Noether-Straße2, 80287 Mönchen, vertreten 

durch die Gsschäflsfuhrung, 

Beteiligte, 

hat die Beschlusskammer 4 der Bundesnetzagentur fUr Elektrizität. ~as. Telekommuni­

kation, Post und Eisenbahnen, Tulpenfeld 4,53113 Bann. 
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durch 

den V()tsitzenden Dr. Frank-Peter Hansen. 

den Beisitzer Ralner Busch und 

den Beisitzer Mario. LamoraUa 

sm 24.05.2012 

beschlossen: 

1. 	 Die BefreIung der Antragsteller)n von den Netzentgelten der Beteßigtenfür die 

Abnahmestetle DE00724881739VOOOOOO0000030D50113 - 810186 wird mit Wir­

kung ab 01.01.2011 unbefristet genehmigt. 

2. 	 Der BeteUigten wird aufgegeben. der Basohlusskammer zeitgleich mit der 

Versendung der Jahresendabrechnung an die Bete'lgte eine Kopie der betref­

fenden Jahresendabrechnung zur VerlOgung zu sll1!rlen, 

3. 	 Der Beteiligten wIrd aufgegeben, der Beschlusskammer unverzOgllch nach Ab­

schluss eines jeden Kalenderjahres einen Nachweis aber die gemäß § 19 Abs. 2 

S', 6 und 7 StromNEV tatsächlich geltend gemachten Mindererlöse vorzulegen. 

4, 	 Oie Entsoheldung steht unter dem Vorbehalt des WIderrufs. 

6. 	 Die Antragstellerin hat die Koslen d~ Verfahrens zu tragen. For dl~se Entsche1-' 

. dung wird zu Lasten der Antragstellerln eine GebUht In HOhe von 633 f festge~ 

setzt. 
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-Gründe 

I. 

Die Beteiligte betreibt ein VerteIlnetz der al~emeioenV.sorgung mit Elektrizität In der 

BundesrepublIk Deutschland. Darüber hinsutl beliefert. Let;ztverbraucher in ihrem 

Netzgebiet mit Elektrizität. Das Netz der BeLelllgten,best.ht aus Hoch·. Mittel- und Nie­

derspann ungsleltunge!l. 

Die fOr das Jahr 2011_ gllitigen NetzentgeUe der Beteiligten bemessen sich gemäß ihrem 

Preisblatt 1 ..Entgelte rOr Leistungspreissystem fOr Entnahme mit leistungsmessungIr. 

.Jahresbenutzungsst.unden 

<2.600 hIs :e:2.500 h/a 

Entnahme Leis- Arbelts- I Lels- Arbeits­
_lungspreis preis I tungsprels preis 

€/kWa ctlkWh €JkWa ctlkWh 

Umspannung HöS/HS 3,51 1.04 27,14 0,09 

Hochspannung (HS) 4.10 1,44 35,80- 0,18 

Umspannung HS/MS 5,88 1,55 41,11 .0.14 

MIUelspannung (MS) 6,46 1,94 51.04 0,15 

Umspannung MS/NS 7,93 1.99 "51.92 0,23 

Niederspannung (NS) - 7.88 . 2,72 66,79 0.36 

Die Antragstellerln ist weltweit in unterschIedlichen Bereichen der Elektrote~hnik und 

Elektronik tätig. Ihr UnternehmespoTtfolio umfasst die Entwicklung und Fertigung von 

"Komponenten und FElltigproduklen In diesen Bereichen sowie dIe ProjekUerung und Er­

s~ellung von Dienstleistungen. 

Die Anfragstellerin bezog aus dem Netz der Beteiligten wie folgt elektrische Energ"ie. 

http:BeLelllgten,best.ht
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Kalenderjahr 

AbnahmesteUe 

Netzebene 

Arbeit 
JBhreShöchstielstung 

Jahresbenulzungsdauer 

2011 

DE00724881739VOOOOOD0000030050113 ­
810186 

MItteispannung (MS) 

1 

.. 
• 

Mit Sehreiben vom 21.12.2011 hat die Antragstellerin beantragt, 

.die BefreIung von den· Netzentge1ten der Beteiligten mit Wirkung zum 01.01.2011 

unbefdstet zu genehmigen. 

Der Alitrag wurde auf den lnternet~Seiten der Bundesnetzagentur sowie In der Ausgabe 

Nr. 0312012 des Amtsblatts. der Bundesnelzagentur als'Mltteilung Nr. 180 veröffentlicht. 

Zur BegrOndung des Antrags fOhrt die Antragstellerin aus, dass dIe Stromabnahme aus 

dem Nett der Beteiligten an der Abnahmestelle . 

DE00724881739V0000000000030050113 ­ 810186 aller Voraussicht nach die Benut­

zung8stundenzahl von mindestens 7.000 Stunden erreichen und der Stromverbrauch 10 

Gigawattstunden pro Jahr Uberstelgen werde. Mit Schreiben vom 19.04.2012 hat die 

Antragstellerln die monatlichen Verbrauchsabrechnungen tUr das Jahr 2011 f(lr die be­

troffene Abnahmestelle der Bundesnefzagantur übermittelt. Danach habe die Antragstel­

lerln die GBnehmlgungsvo~ussetzungen fUr das Jahr 2011elfOIlt. Zudem selen derzeit 

keine GrUßd& dafOr ersichtlich, warum dies zUkUnftig nicht mehr der Fall sein sollte. 

Dem Bundeskarle1lamt sowie der nach Landesreohl zuständigen Regullerungsbeh6rde 

des landes Bayern wurde jeweils unter dem 15.05.2012 Gelegenheit zur 'Stellungnah­

me gegeben. 

Wegen derweileren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akte Bezug genommen. 

• 110:'" 
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u. 


Dem Antrag ist staltzugeben. Er Ist zulässig und begrOndel. 

Rächtsgrundlage der Genehmigung Ist § 19 Abs. 2 S. 2 und 3 StromNEV in Verbindung 

mit § 24 S. 1 Nr. 3 EnWG. 

1) Formelle Rechtmäßlgkelt 

a) Zuständigkeit 

Dia Voraussetzungen fOr ein Beschlusskammerverfahren gemäß §§ 54 'und 59 Abs. 1 

EnWG sind erfUIIl, denn es handelt sich um eine Entscheidung/nach den Regelungen 

des EnWG bzw. einer auf der Grundlage des EnWG erla$senen Rechtsverordnung, die 

ein Energieversorgungsunternehmen betrifft, an dessen Verteilnetz aber 100.000 Kun­
, . 

den unmittelbar oder mittelbar angeschlossen sind und die infolgedessen nicht in die 

Zuständigkeit der Landesregulierungsbehörden naoh § 54 Abs.2 EnWG mut. 

b) Beteillgung anderer Behörden 

Dem Bundeskartellamt und der zuständigen Landesregullerungsbah6rde wurden gemäß 

§ 58 Abs. 1 S. 2 EnWG recht~itig GeJegenhe" zur Stellungnahme eingeräumt. 

2) Materielle RechtmäßIgkeil 

Oie Voraussetzungen fOr eine Befreiung der Antragstellerln vO,n den Netzantgelten der 

Beteiligten gemäß § 19 Abs. 2 S. 2 und 3 StromNEV sind erJallt. 

Danach soll ein Let~tverbraucher Insoweit grundsätzlich von den Natzentgelten befreit 

werden, sofern seine Stromabnahme aus dem Netz der allgemeinen Versorgung für den 

eIgenen Verbrauch an einer Abnahmestelle die Benutzlingsslundenzahl von mindestens 

7,000 Stunden erreicht und der Stromverbrauch an dieser Abnahmestelle 10 Gfgawall­

stunden Uberstelgt. 



7 


Von der Befreiung erfasst werden dagegen nach Auffassung der Bundesnetzagentur 


etwaig zu zahlende Entgelte fOr singulär genutzte B~triebsmitte!. Dies ergibt sich bereits 


darauSr dass § 19 Abs. 2 S. 2 StfomNEV hlnslchtßch des vorllegens der BefreiungsvorM 

rausetzungen auf den tatsächlichen Verbrauch an der Abnahmestelle abstell!. Dle Rege­


lung des § 19 Abs. 3 StromNEV wird hlerdurchwrarängt. 


4) Verpflichtung zur Vorlage der Jahresendabrechnung 


Die Antragstellerln und dIe Beteiligte werden darauf hingewiesen, dass die Befreiung 


gemäß § 19 Abs. 2 S. 9 StromNEV unter dem Vorbehalt steht, dass sie nur solange gilt, 


wie sIch das LasWerhalten der Antragstellerin als Letztverbraucher tatsächlloh so dar­
/ 


stellt, wie prognostiZiert und dadurch die Voraussetzungen des § 19 Abs. 2 S. 2 Strom­


NEV erfllUl sind. 


Die im Tenor zu 2. enthaltene Auflage, aer Beechlusskammer unaufgefordert eine Ab-­


schrift der Jeweiligen JahrssabsohlU$srechnung zu Oberlassert, beruht auf § 36 Abs. 1 


VwVfG. Danach dient die Verpfllohtung zur Vorlage der Jahresendabrechnung dem 


Zweck. der Baschlusskammer gemäß § 19 Abs. 2 S, 9 StromNEV die Kontrolle der tat~ 

sächllchen Einhallung der Voraussetzungen das § 19 Abs. 2 S. 2 StromNEV zu erm6gll­

chen. Sie stellt für die Beteiligt~ auch keine unangemessene Belastung dar. 

6) VerpfUchtung zum Nachweis der tatsächlich gellend gemachten MIndererlöse 

\Die im Tenor zu 3. enthaltene Auflage, der Beschlusskammer unverzQgllch nach Ab­ /1 
schluss eines jeden Kalenderjahres eInen Nachweis Uber die gemäß § 19 Abs. 2 S. ß 

und 7 StromNEV tatsAchlich geltend gemachten Mindererlöse vorzulegen beruht eben­

falls auf § 36 Abs. 1 VwVfG. Die Nebenbeslimmung Ist erforderlich, um die Bundesnet2:~ 

agentur in die Lage zu versetzen, die mit dem vorgesehenen Wälzungsmechanlsmus 

verbundenen tatsachlIche Kost8nverlagerungen auf die Oberlragungsnetzbetrelber nach 

§ 19 Abs. 2 S. 6 StromNEV bzw. die tatsächliche Verrechnung der MIndererlöse zwl~ 

sehen den übertragungsnetzbetrelbern nach § 19 Abs. 2 S. 7 StromNEV im Hinbllok auf 

die Ermittlung d$r Erlösobergrenzen gemäß § 4 ARegV nachvollzIehen zu können. Sie 

steUt fOr die Belelligte auch keine unangemessene Belastung dar. 

~ ...~ ~ .".10._1-- ... t 
.1"· .".... . ... , .", 
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8) Widerrufsvorbehalt 

Der im Tanor zu 4. enthaltene Vorbehalt des vollständigen oder teilweisen Widerrufs 

beruht ebenfalls auf § 36 Aba. 1 VwVfG. Danach darf ein Verwaltungsakl, auf den eIn 

Anspruch besteht, mit einer Nebenbestimmung versehen werden, um sloherzustellen, 

dass die gesetzlichen Voraussetzungen des Verwaltungsakfes auell tatsächlich erfüllt 

werden. Wie bereits dargestellt. steht die Befreiung von den Netzentgalten gemäß § 19 

Abs. 2 S. 9 StromNEV unter dem gesetzlichen Vorbehalt, dass die Vereinbarung nur 

solange gilt, wIe sich das Lastverhallen desl.e1ztverbrauchers auch tatsächlich so dar­

stef!t wie prognosllzfert und dadurch die Voraussetzungen des §19 Abs. 2 S. 2 Strom­

NEV arfOUt sind. Dies bedeutet in Bezug auf die erteilte Genehmigung, dass damit auch 

diese hinfalUg wird und dementsprechend grundsätzlich widerrufen werden mUsste. 

Na~h der {rOheren Verwaltungspraxis.' nach der Genehmfgungen IndJvlduelier Netzent­

geIte nach § 19 Abs. 2 SfromNEV gFllnds~tzlich nur befristet fUr 1 Jahr ausgesprochen 

wurden, stellte sich die Frage deaWiderrufs im Falle der NIchteintritts des prognostizier­

ten Nutzungsverhaltens nur deshalb nlchtl weil In diesem Fall die Abrechnungen gemäß 

§ 19 Abs. 2 S. 10 StromNEV nach den allgemein gOltigen Entgelten zu erfolgen und sich 

die Genehmigungen durch Zeltablauf erledigt haben.tmFalle der unbefristeten Geneh­

mlgungserteilung wirkt die ursprünglich rechtmäßig erteilte Genehmigung jedoch dage­

gen trotz des NIchteintritts der tatsachllohen Vorrauselzungen auch rUr die Zukunft fort. 

Der ~Iderrufsvorbehalt ist erforderlich, um der Beschlusskammer in den Fällen, in de­

nen die nach § 19 Absatz 2 S. 2 StromNEV erforderlichen Voraussetz:ungen fOr Befrel~ 

ung von den Netzentgelten In einem in den GenehmigungszeItraum fallenden Abrech-­

nungsjahr entgegen der ursprUngllohen Prognose tatSächlich nicht erfUllt worden sind, 

die Möglichkeit zu geben, die Wirksamkeit der Genehmigung durch eine zukOnftlge Er­

klärung ganz oder teilweise mit Wfrkung fOr die Zukunft 1.:U beenden. Danach wäre ein 

Widerruf etwa dann denkbar, wenn der Letztverbraucher infolge der Stilllegung eines 

ProduktIonstells dauerhaft nicht mehr In der Lage wäre, die vorgegebenen Mindestvor­

aussetzungen von 7.000 Benutzungsstunden und einem jährlichen Verbrauch von 10 

GIgawattstunden zu erfUlJen. Von einem Widerruf könnte dagegen abgesehen werden, 

wenn beispielsweIse die Voraussetzungen des § 19 Abs. 2 S. 2 StromNEV lediglich auf­
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grund von einmalig nicht Jährlich auftretenden Ereignissen. wIe zeitwelligen Reparatur~ 

ausfällen von Produktionsanlagen, nicht erreicht werden konnten. . 

111. Kosten 

Oie Ge~ehmlgung eines Individuellen Nelzentgelles gern. § 19 Abs. 2 StromNEV stellt 

eine gebOhrenpflichtige Amtshandlung dar (§ 91 Abs.1 S. 1 Nr. 6 EnWG i. V. m § 24 

Satz 1 Nr. 3 EnWG). Die GebUhrwlrd auch erhoben. wenn ein Antrag aufVomahme 

eIner gebührenpflichtigen Amtshandlung abgelehnt wird (§ 91 "Abs. 2 S. 1 EnWG). 

DIe Regulierungsbehörde setzt die GebUhrenhöhe nach Maßgabe des GebOhrenver­

zelchnlsses fest, welches fOr dia Genehmigung von Individuellen Netzentgelten einen 

GebOhrenrahmen von mindestens 500 bis maximal 15.000 Euro vore.feht (§ 2 EnWG· 

KostV!. V. m. Nr. 4.10 der Anlage der EnWGKos\V Ir:- der Fassung der Verordnung zur 

Änderung der EnergJewlrtschaftskostenverordnung vom 10.10.2011.8081. r 2084). 

Kostenschuldner ist nach § 91 Abs. 1 Salz 1Nr. 6 EnWG IV.m. § 13 Abs.1 Nr.1 

VwKostG, wer dIe Amtshandlung veranlasst oder zu wessen Gunsten sie vorgenommen 

wird. Sofern der Netzbetreiber Antragsteller Ist, haftel dieser gemeinsam mit dem NetzM 

nut%er als Gesamtschuldner gern. § 13 Abs.2 VwKostG. Im Rahmen des bestehenden 

Auswahlermessens erscheint es vorliegend als sachgerecht und angemessen, fOr die 

GebUhT alleine die Anlragstellerin als eigentliche Inhaber1n des Anspruohs nach § 19 

Abs. 2 S. 2 StromNEV heranzuztehl;ln, da die wirtschaftlichen Auswirkungen ausschließ· 

"lieh Ihr zu Gute kommen während in Bezug auf die Beteiligte kein eigenes wirtschaftli­

ches Interesse an der getroffenen Entscheidung erkennbar ist. 

FUr Genehmigungen von individuellen NetzenigeIlen naoh § 19 ~bs. 2 StromNEV be­

rec~net dIe Bundesnetzagentur die GebUhrenhöhe wie fOlgt: Zu einem Sockelbetrag, 

dessen Höhe abhängig davon ist, ob der Verwaltungsaufwand gering (Sockelbetrag = 
100 Euro). normal (Sockalbetrag == 200 Euro) oder hoch (Sockelbetrag =400 Euro) war. 

~ird zur BerUcksichtigung der wi rtschaftllohe Bedeulung ein Betrag von 0,1 %der jähr· 

• _1_-_1.. _­
I ... 

" I 
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I 
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lieh erzielbaren En\geltreduzlerl{ng addiert. Dabei w.ird auf die erzielbare Entgeltreduzie­

rung Im ersten Jahr der Genehmigung abgestellt und mit der Genehmigungsdauer in 

Jahren mulUpliziert, In Anlehnung an den Rechtsgedanken des § 9 der Zivilprozessord­

nung aBer maximal mit dreI. Über- oder unterschreitet der so errechnete Betrag den Ge­

bOhrenrahmen, ist der jeweilige Höchst- oder Mlndestbelrag des Gebtlhrenrahntens an­

zusetzen. Diese Berechnungsmethode berOckslchtigt den Verwaltungsaufwand und die 

Wirtschaftlichen Bedeutung Im. Einzelfall. 

Der durchdas vorliegende Genehmigungsverfahren verursachte Verwaltungsaufwand 

steUte sich im Verhältnis zu den anderen Verfahren im Rahmen der Genehmigung indi­

vIdueller Netzentgelte nach § 19 Abs. 2 SlromNEV als normal dar. Der Antrag wurde mit 

weitgehend vollständigen Unterlagen eingereicht. DIe Antragsbearbeitung erfolgte Im 

Oblichen Zeitrahmen und war auch nicht mit besonderen sachlichen oder rechtlichen 

Schwierigkeiten verbunden. Ausgehend von den seitens der Antragstellerin naohgewie­

senen Verbrauchs- und Lelslungsdaten und den im ersten Jahr der GenehmIgung verOf­

fentlIehen Qllgemelnen Netzentgelten, beläuft sJch die In (fIesem Jahr erzielbare Netz­

entgeltredu%lerung vorliegend auf 

Vorliegend resultiert daraus folgende GeblIhr: 

In dem vorliegend~nVerwBltungsverfahren bestand kein Anlass zur Ermäßigung der 

GebOhr aus BilligkeitsgrOnden gemäß § 91 Abs. 3 S. 3 EnWG. 

Zahlungshlnwelse: 


Die GebOhr wIrd mit der Bekanntgabe duroh diesen Bescheid fällig. Die AntragsteUerin 


wird gebeten, die GebUhr unter Angabe des Kassenzeichens 8000 981 02152 bIs zum 


31.07.2012 auf das Konto der Bundeskasse Trier, Konto·Nr.: 590 01020 bei der Deut­


schen Bundesbank Fl1iale Saarbrücken, BLZ 590 000 00, zu Oberweisen. 


)9 



1.1 

RechtsbahelfsbBlohrung 

Gegen diesen Beschluss Ist die Beschwerde zulässig. Sie Ist schrirtlloh binnen einer mit 

der Bekanntgabe des Beschlusses beginnenf:len Frist von einem Monat bel der Bun­

desnetzagentur rar, Eleklrizität. Gas, Telekommunikation, Post und 'Eisenbahnen, Tul~ 

penfeld 4, 53113 Sonn (Postansohrift: Postfach 8001. 53105 Bonn) einzureichen. Zur 

Fristwahrung genugt jedoch, wenn die Beschwerde Innerhalb dieser Frist bei dem Be­

sohwerdegerlchl, dem Oberlandesgericht DusselcJorf (Hausanschrift: Cecillenallee 3, 

40474 DOssetdorf), eingeht. 

Die eeschwerde ist;zu begrOnden. Die Frist fUr dia BeschwerdebegrOndung beträgt ei­

nen Monat. Sie beginnt m1\ der Elr'llegung der Beschwerde und kann auf Antrag 'von 

dem oder der Vorsitzenden des Beschwerdege~lchts verläng&rt werden. Die Beschwer" 

debegrUndung muss dIe Erklärung enthalten, Inwieweit die EntscheIdung angefochten 

und Ihre Abänderung oder Aufhebung beantragt wIrd. Femer ~uss sie die Tatsachen 

und Beweismittel angaben. auf die sich dIe Beschwerde titulzt. Beschwerdeschrift und 

8eschwerdebegrOnduog mUssen durch einen Reohtsanwalt unterzeichnet sein. 

DIe BeSChwerde hat keine aufsl'JhiebenrJe Wfrkung(§ 76 Abs. 1 EIlWG). 

~. i--

Dr. Frank-Peter Hansen Ralner Busch 

- Vorsitzender - " BeIsitzer - ~ Beisitzer a 

,f ...·~ ..... t'"'n ~.l4.w!!_' ... ' . . ., ,." .. .,' : : ..-",Isse 


